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von Standorten. Sie können die Potenzialanalyse in Absprache mit dem BAFU in zusammenfassender Form 
einreichen. 

Betreiber von Anlagenmit gemeinsamer Verminderungsverpflichtung können eine vereinfachte Potenzialanalyse 
durchführen für Standorte: 

· die den oben beschriebenen Kriterien für eine vereinfachte Potenzialanalyse entsprechen; oder 

· deren Treibhausgasemissionen in der Summe weniger als 10 Prozent der Treibhausgasemissionen der 
zusammengeschlossenen Betreiber ausmachen. 

Die Wirkung der wirtschaftlichen Massnahmen wird zur Berechnung der relevanten Massnahmenwirkung (vgl. 
Kapitel 3.2) in Abhängigkeit des geplanten Umsetzungszeitpunktes auf zwei Massnahmenpakete aufgeteilt. 

Das erste Massnahmenpaket beginnt im ersten Jahr der Abgabebefreiung und dauert bis im vierten Jahr. 
Beispielsweise endet es bei einer Abgabebefreiung ab 1. Januar 2015 Ende 2018. Linear eingerechnet wird die 
Massnahmenwirkung von Massnahmen: 

· deren technische Umsetzung in der kurz- und mittelfristigen Planung des  Betreibers von 
Anlagenberücksichtigt werden kann; oder 

· deren Finanzierung in der kurz- und mittelfristigen Investitionsplanung des Betreiber von 
Anlagenberücksichtigt werden kann. 

Das zweite Massnahmenpaket beginnt im fünften Jahr der Abgabebefreiung und endet Ende 2020. 
Beispielsweise dauert es bei einer Abgabebefreiung ab 1. Januar 2015 zwei Jahre. Linear eingerechnet wird die 
Massnahmenwirkung: 

· von technisch hochkomplexen Massnahmen, deren Umsetzung zu längeren Betriebsunterbrüchen führt bzw. 
mehrere Prozesse betrifft und deshalb in der langfristigen Planung des Betreibers von Anlagenberücksichtigt 
werden muss; oder 

· von kostenintensiven Massnahmen, deren Finanzierung in der langfristigen Investitionsplanung des 
Betreibers von Anlagen berücksichtigt werden muss. 

Ist die Massnahmenwirkung im ersten Massnahmenpaket geringer als im zweiten Massnahmenpaket, ist dies im 
Zielvorschlag schriftlich zu begründen. Der Betreiber von Anlagen ist bei der Umsetzung der Massnahmen im 
Zeitpunkt frei. 

Formel für die Berechnung der relevanten kumulierten Massnahmenwirkung bei Befreiung ab 2013: 

Massnahmenwirkung 2013 – 2020 = 6,5 × 1. Massnahmenpaket + 2,5 × 2. Massnahmenpaket 
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Formeln für die Berechnung der relevanten kumulierten Massnahmenwirkung bei Befreiung ab 2014 und den 
Folgejahren: 

Massnahmenwirkung 2014 – 2020 = 5,5 × 1. Massnahmenpaket + 2 × 2. Massnahmenpaket 

Massnahmenwirkung 2015 – 2020 = 4,5 × 1. Massnahmenpaket + 1,5 × 2. Massnahmenpaket5 

Massnahmenwirkung 2016 – 2020 = 3,5 × 1. Massnahmenpaket + 2. Massnahmenpaket 

Massnahmenwirkung 2017 – 2020 = 2,5 × 1. Massnahmenpaket  

Massnahmenwirkung 2018 – 2020 = 2 × 1. Massnahmenpaket 

Massnahmenwirkung 2019 – 2020 = 1,5 × 1. Massnahmenpaket 

Massnahmenwirkung 2020 = 1. Massnahmenpaket 

Berechnung des Endpunkts des Reduktionspfads bis 2020 
Der Endpunkt des Reduktionspfads wird durch die linear verteilte relevante Massnahmenwirkung bis zum Jahr 
2020 bestimmt. 

Formel für die Berechnung des Endpunkts bei Befreiung ab 2013: 

Endpunkt Jahr 2020 = Ausgangspunkt – (8/36) × relevante Massnahmenwirkung 6 

Formeln für die Berechnung des Endpunkts bei Befreiung ab 2014 und den Folgejahren: 

2014: Endpunkt 2020 = Ausgangspunkt – (7/28) × relevante Massnahmenwirkung 

2015: Endpunkt 2020 = Ausgangspunkt – (6/21) × relevante Massnahmenwirkung 

2016: Endpunkt 2020 = Ausgangspunkt – (5/15) ×  relevante Massnahmenwirkung 

2017: Endpunkt 2020 = Ausgangspunkt – (4/10) × relevante Massnahmenwirkung 

2018: Endpunkt 2020 = Ausgangspunkt – (3/6) × relevante Massnahmenwirkung 

2019: Endpunkt 2020 = Ausgangspunkt – (2/3) × relevante Massnahmenwirkung 

2020: Endpunkt 2020 = Ausgangspunkt – relevante Massnahmenwirkung 

Berechnung des Emissionsziels bis 2020 
Das Emissionsziel leitet sich aus dem linearen Reduktionspfad ab und umfasst die Gesamtmenge der 
Treibhausgase, die der Betreiber von Anlagen bis zum Jahr 2020 maximal ausstossen darf (Art. 67 Abs. 1 und 
2 CO2-Verordnung). 

Formel für die Berechnung des Emissionsziels bei Befreiung ab 2013: 

Emissionsziel 2013 – 2020 = 8 × Ausgangspunkt – relevante Massnahmenwirkung 

Formel für die Berechnung des Emissionsziels bei Befreiung ab 2014 und den Folgejahren: 

 
5 Der Wert 4,5 für das 1. Massnahmenpaket gilt für eine Abgabebefreiung während sechs Jahren und setzt sich wie folgt zusammen: 25 % (2015) + 50 % (2016) + 75 % (2017) 
+ 100 % (2018) + 2 × 100 % (2019 – 2020). Der Wert 1,5 für das 2. Massnahmenpaket gilt für eine Abgabebefreiung während sechs Jahren und setzt sich wie folgt zusammen: 
50 % (2019) + 100 % (2020). Die Formel zur Berechnung der kumulierten Massnahmenwirkung bei Befreiung ab 2016 wird vom BAFU angepasst. 

6 Der Wert 36 im Nenner bildet sich bei acht Jahren Abgabebefreiung wie folgt: 1 + 2 + … + 8. Jedes Jahr muss der erbrachte Anteil der relevanten Massnahmenwirkung linear 
zunehmen und im achten Jahr der Befreiung somit den Wert 8/36 erreichen. 
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Emissionsziel 2014 – 2020 = 7 × Ausgangspunkt – relevante Massnahmenwirkung 

Emissionsziel 2015 – 2020 = 6 × Ausgangspunkt – relevante Massnahmenwirkung 

Emissionsziel 2016 – 2020 = 5 × Ausgangspunkt – relevante Massnahmenwirkung 

Emissionsziel 2017 – 2020 = 4 × Ausgangspunkt – relevante Massnahmenwirkung 

Emissionsziel 2018 – 2020 = 3 × Ausgangspunkt – relevante Massnahmenwirkung 

Emissionsziel 2019 – 2020 = 2 × Ausgangspunkt – relevante Massnahmenwirkung 

Emissionsziel 2020 – 2020 = Ausgangspunkt – relevante Massnahmenwirkung 

 

Betreiber der Anlage Muster: Berechnung Massnahmenwirkung, Reduktionspfad und Emissionsziel 
Der Betreiber der Anlage Muster weist folgendes technisches Potenzial aus: 

· Massnahme 01: 200 Tonnen CO2, Payback 1,3 Jahre (Prozessbereich) 

· Massnahme 02: 300 Tonnen CO2, Payback 9,2 Jahre (Prozessbereich) 

· Massnahme 03: 200 Tonnen CO2, Payback 2,3 Jahre (Prozessbereich) 

· Massnahme 04: 500 Tonnen CO2, Payback 3,1 Jahre (Prozessbereich) 

· Massnahme 05: 300 Tonnen CO2, Payback 7,8 Jahre (Gebäudebereich) 

Massnahme 02 ist mit einem Payback grösser als 4 Jahre nicht wirtschaftlich und wird nicht im Emissionsziel 
eingerechnet. Das Emissionsziel berechnet sich aus den Massnahmen 01, 03, 04 und 05. Davon fallen in 
diesem Beispiel die Massnahmen 01 und 03 in das erste Massnahmenpaket, und die Massnahmen 04 
(technisch komplex) und 05 (kostenintensiv) in das zweite Massnahmenpaket. 

Im ersten Massnahmenpaket wird eine Massnahmenwirkung von gesamthaft 400 Tonnen CO2 eingerechnet, 
was für die Jahre 2013 bis 2016 einer jährlichen zusätzlichen Emissionsreduktion von 100 Tonnen CO2 
entspricht. Im zweiten Massnahmenpaket wird eine Massnahmenwirkung von gesamthaft 800 Tonnen CO2 
eingerechnet, was für die Jahre 2017 bis 2020 einer jährlichen zusätzlichen Emissionsreduktion von 
200 Tonnen CO2 entspricht, dabei wirken die Massnahmen des ersten Massnahmenpakets bis 2020 weiter. 
Der Betreiber der Anlage Muster weist somit eine relevante Massnahmenwirkung von 4600 Tonnen CO2 auf. 

Die relevante Massnahmenwirkung wird linear auf die gesamte Verpflichtungsperiode aufgeteilt, sodass in 
jedem Jahr die gleiche zusätzliche Emissionsreduktion erzielt werden muss. Entsprechend errechnet sich 
der Endpunkt des Reduktionspfads des Betreibers der Anlage Muster folgendermassen:  

Endpunkt 2020 = 10 000 – (8 Jahre/36) × 4600 Tonnen CO2 = 8978 Tonnen CO2 

Die jährlichen Zwischenpunkte des Reduktionspfads errechnen sich analog, für den Betreiber der Anlage 
Muster im Jahr 2014 beispielsweise:  

Zwischenpunkt 2014 = 10 000 – (2 Jahre/36) × 4600 Tonnen CO2 = 9744 Tonnen CO2 
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Abbildung 1 
Betreiber der Anlage Muster: Berechnung Reduktionspfad 
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2.2  Emissionsziel mit vereinfacht festgelegtem Reduktionspfad 2013-2020 

Die vereinfachte Festlegung des Reduktionspfads kann von Betreibern von Anlagen beantragt werden, die 
bereits in der ersten Verpflichtungsperiode von der CO2-Abgabe befreit waren und die Befreiung nach Artikel 31 
Absatz 1 des CO2-Gesetzes im Jahr 2013 ohne Lücke weiterführen wollen (Art. 67 Abs. 4 CO2-Verordnung). Für 
Betreiber, die sich erst nach 2013 befreien lassen (verkürzte Verpflichtungsperiode), ist ein Emissionsziel mit 
vereinfacht festgelegtem Reduktionspfad nicht möglich. 

Der vereinfacht festgelegte Reduktionspfad setzt sich aus folgenden Parametern zusammen (Art. 67 Abs. 5 CO2-
Verordnung): 

· den effektiven Treibhausgasemissionen der Jahre 2010 und 2011, die bis 2020 um 15 Prozent gesenkt 
werden müssen; 

· den durchschnittlichen Mehrleistungen aus den Jahren 2010 und 2011, deren anrechenbare Wirkung im 
Verlauf der Verpflichtungsperiode kontinuierlich abnimmt. 

Berechnung des Reduktionspfads bis 2020 
Der Reduktionspfad berechnet sich auf der Basis des Mittelwerts der effektiven Treibhausgasemissionen der 
Jahre 2010 und 2011 (Art. 67 Abs. 5 CO2-Verordnung).  

Ausgehend von diesem Mittelwert wird eine Senkung der Treibhausgasemissionen um 15 Prozent bis zum Jahr 
2020 eingerechnet. 

Zusätzlich werden für die Festlegung des Reduktionspfads die Mehrleistungen aus der Verpflichtungsperiode 
2008 – 2012 mitberücksichtigt (Art. 67 Abs. 5 CO2-Verordnung).  

Dabei sind die durchschnittlichen Mehrleistungen aus den Jahren 2010 und 2011 massgebend. Sie berechnen 
sich aus der Differenz des Mittelwerts der in diesen Jahren zugestandenen CO2-Emissionen und des Mittelwerts 
der effektiven CO2-Emissionen aus fossilen Regelbrennstoffen dieser Jahre. Die anrechenbare Wirkung der 
Mehrleistungen reduziert sich bis 2020 in acht gleichen Teilen. 

Formel für die Berechnung des Jahreswerts 2013 des vereinfacht festgelegten Reduktionspfads: 

Jahreswert 2013 = (1 – [(1/8) × 0,15]) × (durchschnittliche effektive Treibhausgasemissionen 2010 und 2011) 
+ (8/8) × (durchschnittliche Mehrleistungen aus den Jahren 2010 und 2011) 

Formel für die Berechnung des Jahreswerts 2014 des vereinfacht festgelegten Reduktionspfads: 

Jahreswert 2014 = (1 – [(2/8) × 0,15]) × (durchschnittliche effektive Treibhausgasemissionen 2010 und 2011) 
+ (7/8) × (durchschnittliche Mehrleistungen aus den Jahren 2010 und 2011) 
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Formel für die Berechnung des Jahreswerts 2020 des vereinfacht festgelegten Reduktionspfads: 

Jahreswert 2020 = (1 – [(8/8) × 0,15]) × (durchschnittliche effektive Treibhausgasemissionen 2010 und 2011) 
+ (1/8) × (durchschnittliche Mehrleistungen aus den Jahren 2010 und 2011) 

Mehrleistungen aus den Jahren 2010 und 2011, die durch den Einsatz von fossilen Abfallbrennstoffen erzielt 
wurden, können nach 2012 nicht mehr als Mehrleistung geltend gemacht werden (Art. 67 Abs. 5 CO2-Ver-
ordnung). Sie werden bei der Berechnung des Reduktionspfads abgezogen. 

Berechnung des Emissionsziels bis 2020 
Das Emissionsziel leitet sich aus der Summe der einzelnen Jahreswerte des vereinfacht festgelegen 
Reduktionspfads ab. Es legt die Höhe der Treibhausgasemissionen in Tonnen CO2eq fest, die der Betreibern 
von Anlagen bis 2020 maximal ausstossen darf (Art. 67 Abs. 1 und 2 CO2-Verordnung). 

Abbildung 2 
Berechnung des Emissionsziels mit vereinfacht festgelegtem Reduktionspfad 

 

2.3  Massnahmenziel 2013-2020 

Ein Massnahmenziel kann von Betreibern von Anlagen beantragt werden, deren Treibhausgasemissionen in der 
Regel nicht mehr als 1500 Tonnen CO2eq pro Jahr betragen (Art. 68 Abs. 1 CO2-Verordnung). 

Diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn der Betreiber von Anlagen: 

· in einem der vergangenen zwei Jahren jährlich nicht mehr als 1500 Tonnen CO2eq ausgestossen hat; 

· zwar in den vergangenen zwei Jahren jährlich mehr als 1500 Tonnen CO2eq ausgestossen hat, jedoch 
glaubhaft darlegen kann, dass seine zukünftigen Emissionen weniger als 1500 Tonnen CO2eq betragen 
werden; 
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3  Produktionsindikatoren und 
Massnahmenwirkungen 
· Kapitel 3.1 ist relevant für alle Betreiber von Anlagen.  

· Kapitel 3.2 ist relevant für Betreiber von Anlagen mit Emissionsziel. 

· Kapitel 3.3 ist relevant für Betreiber von Anlagen mit Massnahmenziel. 

3.1  Bestimmung der Produktionsindikatoren 

Betreiber mit Verminderungsverpflichtung müssen im Rahmen des Gesuchs (Art. 69 Abs. 2 Bst. b CO2-
Verordnung) und des Monitoringberichts (Art. 72 Abs. 1 Bst. b CO2-Verordnung) Angaben über ihre Treibhaus-
gasemissionen und Produktionsmengen machen. 

Zur Plausibilisierung dieser Angaben, insbesondere im Zusammenhang mit wesentlichen und dauerhaften 
Änderungen von Produktionsmenge oder Produktemix (vgl. Kapitel 9), legt jeder Betreiber von Anlagen 
geeignete Produktionsindikatoren fest. Geeignete Produktionsindikatoren können beispielsweise 
Mengenangaben zu Rohstoffen, Zwischenprodukten und Endprodukten, die Betriebszeiten oder die 
Energiebezugsflächen umfassen. Fernwärme- bzw. Fernkälteproduzenten geben als Indikator die Anzahl der 
Anschlüsse und deren Leistung an. 

Die Produktionsindikatoren müssen mit dem Energieverbrauch und den Treibhausgasemissionen des Betreibers 
von Anlagen stark korrelieren und in ihrer Summe die Anlagen bezüglich Energieverbrauch und 
Treibhausgasemissionen in seiner Gesamtheit und möglichst vollständig abbilden. Deshalb ist darzulegen: 

· zu welchem prozentualen Anteil die Energieträger von den Produktionsindikatoren beeinflusst werden; 

· welche Elastizität die Indikatoren bei Produktionswachstum und ‑schrumpfung bezüglich ihres Einflusses auf 
die Energieträger und gegebenenfalls auf andere relevante Treibhausgasemissionen ausweisen. 

3.2  Bestimmung der Massnahmenwirkung im Rahmen des Emissionsziels 

Betreiber von Anlagen mit Verminderungsverpflichtung müssen im Rahmen des Gesuchs (Art. 69 Abs. 3 Bst. b 
CO2-Verordnung) und des Monitoringberichts (Art. 72 Abs. 1 Bst. d CO2-Verordnung) Angaben über ihre 
umgesetzten treibhausgaswirksamen Massnahmen machen. 

Als Massnahmen gelten aktive Veränderungen, welche die Treibhausgasemissionen des Betreibers von Anlagen 
beeinflussen. Die Massnahmenwirkung beschreibt die Differenz zwischen den Treibhausgasemissionen des 
Betreibers mit und ohne Umsetzung der Massnahmen. 
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Abbildung 7b 
Prozess Einreichung Gesuch um Festlegung einer Verminderungsverpflichtung ab 1.1.2014  

 

6.2  Gesuch um Rückerstattung der CO2-Abgabe 

Nach Artikel 96 der CO2-Verordnung kann ein Betreiber von Anlagen, der von der CO2-Abgabe befreit ist, die 
Rückerstattung der CO2-Abgabe beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) beantragen. Die Frist für 
das Einreichen des Rückerstattungsgesuchs für die bezahlten Abgaben aus dem Vorjahr bzw. aus dem im 
Vorjahr abgelaufenen Geschäftsjahr ist der 30. Juni (Art. 98 Abs. 2 CO2-Verordnung). Wird das 
Rückerstattungsgesuch nicht fristgemäss eingereicht, verfällt der Anspruch auf Rückerstattung (Art. 98 Abs. 3 
CO2-Verordnung). 

Die Rückerstattung kann nach Artikel 146 der CO2-Verordnung auch vorläufig erfolgen, wenn ein Betreiber von 
Anlagen in der ersten Verpflichtungsperiode von der CO2-Abgabe befreit war und ein Gesuch um Festlegung 
einer Verminderungsverpflichtung ab 1. Januar 2013 eingereicht hat (vgl. Kapitel 6.1). Wird das Gesuch 
abgelehnt, muss der Betreiber die vorläufig rückerstatteten Beträge einschliesslich Zinsen zurückzahlen. 

Übergangsbestimmung für Rückerstattung bei einer Verlängerung der Verminderungsverpflichtung: Die 
Rückerstattung kann nach Artikel 146h und Artikel 146n der CO2-Verordnung auch vorläufig erfolgen, wenn ein 
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9  Änderungswesen  
· Kapitel 9.1 ist relevant für alle Betreiber von Anlagen. 

· Kapitel 9.2 ist relevant für Betreiber von Anlagenmit einem Emissionsziel, die von einer Änderung betroffen 
sind. 

· Kapitel 9.3 ist relevant für Betreiber von Anlagen mit einem Massnahmenziel, die von einer Änderung 
betroffen sind. 

· Kapitel 9.4 ist relevant für Betreiber von Anlagen mit einem Wechsel zwischen Emissionshandelssystem und 
Verminderungsverpflichtung. 

· Kapitel 9.5 ist relevant für alle Betreiber von Anlagen, die von der Schliessung eines energieintensiven 
Betriebs betroffen sind. 

9.1  Meldepflicht bei Änderungen  

Betreiber mit Verminderungsverpflichtung sind verpflichtet, dem BAFU umgehend sämtliche Änderungen 
innerhalb des Verpflichtungsperimeters zu melden, die sich auf die Verminderungsverpflichtung auswirken 
können oder die Kontaktinformationen betreffen (Art. 78 CO2-Verordnung).  

Zu melden sind insbesondere: 

· Änderungen der zuständigen Personen;  

· Umfirmierungen; 

· Anpassungen der rechtlichen Strukturen, insbesondere im Zusammenhang mit Fusionen, Spaltungen, Um-
wandlungen und Vermögensübertragungen; 

· Änderungen der Tätigkeit des Betreibers von Anlagen; 

· emissionsrelevante technische Änderungen von energieintensiven Anlagen (wie z. B. Erweiterungen);  

· Veräusserung, Erwerb, Schliessung und Teilschliessung von Anlagen oder des Betreibers von Anlagen. 

Das BAFU prüft gestützt auf die Meldung des Betreibers von Anlagen die formale oder materielle Anpassung der 
Verfügung bzw. gegebenenfalls den Wechsel in das Emissionshandelssystem (EHS). 

9.2  Anpassung des Emissionsziels 

Voraussetzungen 
Nach Artikel 73 der CO2-Verordnung passt das BAFU das Emissionsziel rückwirkend den neuen Gegebenheiten 
an, wenn sich bei einem Betreiber mit Verminderungsverpflichtung Produktionsmenge oder Produktemix 
wesentlich und dauerhaft ändern und dies dazu führt, dass die Treibhausgasemissionen: 

· während drei aufeinander folgenden Jahren um mindestens 10 Prozent vom Reduktionspfad abweichen; 
oder 
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Keine Anpassung des Massnahmenziels wird vorgenommen, wenn der Grund für die Abweichung der 
Treibhausgasemissionen nicht in der Veränderung der Produktionsmenge oder des Produktemixes liegt.  

Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Veränderung der Emissionsentwicklung in der Umsetzung von treib-
hausgaswirksamen Massnahmen beim Betreiber von Anlagen begründet ist, wie zum Beispiel bei: 

· Substituierung von Brennstoffen durch Energieträger mit niedrigerem Emissionsfaktor; 

· treibhausgaswirksamen Massnahmen zur Effizienzsteigerung; 

· treibhausgaswirksamen Massnahmen an der Gebäudehülle. 

Weiter kann ein solcher Fall bei einem Betreiber von Anlagen auftreten, das die bei der Festlegung des 
Massnahmenziels berücksichtigten Massnahmen nicht umgesetzt hat. 

Im Rahmen der Corona-Entlastungsmassnahmen wird in den Jahren 2020 und 2021 in der Regel auf eine 
Anpassung des Massnahmenziels verzichtet (vgl. Kapitel 9.6). 

Berechnung des neuen Massnahmenziels 
Die Anpassung des Massnahmenziels erfolgt anhand des vorhandenen wirtschaftlichen Potenzials des 
Betreibers von Anlagen (Art. 74 Abs. 2 CO2-Verordnung, vgl. Kapitel 2.3). 

Bis 2021 werden bei einem Betreiber von Anlagen, der eine fossile WKK-Anlage betreibt, zusätzliche CO2-
Emissionen im Monitoring als Negativmassnahme eingebucht, soweit sie auf die Produktion von im Vergleich 
zum Referenzjahr 2012 zusätzlich ins Netz eingespeistem Strom zurückzuführen sind. Diese zusätzliche 
Verminderungsleistung muss durch betriebseigene Massnahmen aufgefangen bzw. kann im Umfang von 
maximal 50 Prozent mit ausländischen Emissionsminderungszertifikaten kompensiert werden. 

Nicht umsetzbare Massnahmen 
Sind die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, kann die auditierte Massnahmenliste nicht abgeändert 
werden. Ist eine geplante Massnahme aus baulichen, technischen oder organisatorischen Gründen nicht mehr 
umsetzbar, kann der Betreiber von Anlagen dem BAFU eine in der Wirkung vergleichbare Ersatzmassnahme 
vorschlagen. 

9.4  Wechsel zwischen Emissionshandelssystem (EHS), Verminderungsverpflichtung 
und CO2-Abgabepflicht 

Infolge von Änderungen bei einem Betreiber von Anlagen kann ein Wechsel zwischen der Teilnahme am 
Emissionshandelssystem (EHS) und der Verminderungsverpflichtung (Abgabebefreiung ohne Emissionshandel) 
möglich bzw. notwendig werden.  

Wechsel von der Verminderungsverpflichtung ins EHS 

Ein Wechsel von der Verminderungsverpflichtung in das Emissionshandelssystem erfolgt, wenn: 
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· ein Betreiber mit Verminderungsverpflichtung nach einer Änderung am Produktionsstandort neu die 
Voraussetzungen für die Pflicht zur Teilnahme am Emissionshandelssystem erfüllt (Art. 40 CO2-Ver-
ordnung); 

· ein Betreiber von Anlagen mit Verminderungsverpflichtung nach einer Änderung am Produktionsstandort neu 
die Voraussetzungen für die Teilnahme am Emissionshandelssystem auf Gesuch erfüllt und ein ent-
sprechendes Gesuch einreicht (Art. 42 CO2-Verordnung); 

· bei einem Betreiber von Anlagen mit Verminderungsverpflichtung, der ursprünglich eine Ausnahme von der 
Pflicht zur Teilnahme am EHS (opt-out) beantragt hat, die Gesamtemissionen gemäss EHS-Systemgrenzen 
neu den Schwellenwert von 25 000 Tonnen CO2eq überschreiten (Art. 41 Abs. 3 CO2-Verordnung). 

In diesen Fällen muss die Meldung der Teilnahme am EHS fristgerecht beim BAFU eingereicht werden. Die 
Verminderungsverpflichtung wird auf Gesuch des betroffenen Betreibers von Anlagen  pro rata temporis 
abgeschlossen (vgl. Kapitel 9.5). 

Wechsel vom EHS in die Verminderungsverpflichtung 

Betreiber von Anlagen, die sich seit 2013 zu einer Verminderungsverpflichtung verpflichtet haben und zu einem 
späteren Zeitpunkt ins EHS gewechselt sind, können nicht wieder in eine Verminderungsverpflichtung 
zurückwechseln (Art. 31 Abs. 1quarter CO2-Gesetz). Sofern sie die Bedingungen erfüllen und die Teilnahme am 
EHS beenden, bezahlen sie die CO2-Abgabe. 

Betreiber der Anlage Muster: Wechsel ins Emissionshandelssystem EHS 
Der Betreiber der Anlage Muster hat 2015 eine Verminderungsverpflichtung abgeschlossen. 2021 hat er sich 
entschieden, mit seiner Anlage mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von über 20 MW und Emissionen 
von weniger als 25'000 Tonnen CO2eq am EHS teilzunehmen und auf die opt-out Möglichkeit zu verzichten. 
Er reicht bis Ende Februar 2021 das entsprechende Gesuch zur Teilnahme am EHS ein und verzichtet auf 
die Verlängerung der Verminderungsverpflichtung, so dass diese per Ende 2020 abgeschlossen wird.  

Will der Betreiber der Anlage Muster die Teilnahme am EHS in einem Folgejahr beenden, muss er das 
entsprechende Gesuch fristgerecht einreichen und bezahlt in der Folge die CO2-Abgabe. Der Abschluss 
einer erneuten Verminderungsverpflichtung ist bis Ende 2024 nicht möglich. 

 

Sofern seit 2013 keine Verminderungsverpflichtung eingegangen wurde, erfolgt ein Wechsel vom 
Emissionshandelssystem in die Verminderungsverpflichtung auf Gesuch eines ursprünglich zur Teilnahme 
verpflichteten Unternehmens, wenn: 

· er nach einer dauerhaften Änderung am Produktionsstandort neu keine Tätigkeit nach Anhang 6 mehr ausübt 
und damit nicht mehr zur Teilnahme am EHS verpflichtet ist (Art. 49 Abs. 2 CO2-Verordnung); 

· seine Gesamtemissionen während drei aufeinanderfolgenden Jahren den Schwellenwert von 25 000 Tonnen 
CO2eq unterschreiten und er eine Ausnahme von der Pflicht zur Teilnahme am EHS beantragt (Art. 41 Abs. 1 
CO2-Verordnung). 
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In diesen Fällen muss das Gesuch für die Festlegung einer Verminderungsverpflichtung fristgerecht beim BAFU 
eingereicht werden. Betreiber von Anlagen müssen dem BAFU umgehend sämtliche Änderungen innerhalb des 
Verpflichtungsperimeters melden, die sich auf einen Wechsel zwischen einer Abgabebefreiung mit Teilnahme 
am Emissionshandelssystem (EHS) und der Verminderungsverpflichtung auswirken können (Art. 78 Bst. a CO2-
Verordnung, vgl. Kapitel 9.1). 

9.5  Betriebsschliessung und Einstellung Betrieb 

Ein Betreiber von Anlagen kann beantragen, dass die Einhaltung seines Emissions- oder Massnahmenziels pro 
rata temporis abgerechnet wird, wenn er: 

· den energieintensiven Betrieb einstellt; 

· kein Treibhausgas mehr emittiert (z. B. weil fossile Brennstoffe durch eine Wärmepumpe ersetzt wurden); 

· die Tätigkeit gemäss Anhang 7 der CO2-Verordnung einstellt; 

· in das Emissionshandelssystem (EHS) wechselt (vgl. Kapitel 9.4); 

· die Anlage verkauft und der Käufer die Verminderungsverpflichtung nicht übernimmt. 

9.6 Corona bedingte Entlastungsmassnahmen  

Infolge der Corona-Krise unterschreiten Betreiber von Anlagen gewisser Branchen 2020 und 2021 den 
Reduktionspfad und weisen Minderemissionen aus. Auf eine Anpassung der Verminderungsverpflichtungen wird 
grundsätzlich verzichtet, da diese einerseit mit einem hohen administrativen Aufwand verbunden wäre und 
andererseits gegen unten angepasste Ziele nach einer Erholung der Wirtschaft bereits überholt wären.  

Anpassung bei Minderemissionen:  

Bei Minderemissionen im Jahr 2020 wird die Regel, dass eine Unterschreitung um mindestens 10 Prozent in den 
Jahren 2018, 2019 und 2020, oder um mindestens 30 Prozent im Jahr 2020, eine Anpassung der 
Verminderungsverpflichtung auslöst, ausgesetzt. Das BAFU passt das Emissionsziel oder Massnahmenziel nur 
in Folge eines Wärme- oder Kältebezugs von einem Dritten oder durch die Schliessung bzw. Teilschliessung 
einer Anlage an (Art. 146j Abs. 2 CO2-Verordnung). 

Gleiches gilt im Jahr 2021: Bei Minderemissionen im Jahr 2021 wird die Regel, dass eine Unterschreitung um 
mindestens 10 Prozent in den Jahren 2019, 2020 und 2021, oder um mindestens 30 Prozent im Jahr 2021, eine 
Anpassung der Verminderungsverpflichtung auslöst, ausgesetzt. Das BAFU passt das Emissionsziel oder 
Massnahmenziel nur bei einer Unterschreitung des Reduktionspfads in Folge eines Wärme- oder Kältebezugs 
von einem Dritten oder durch die Schliessung bzw. Teilschliessung einer Anlage an (Art. 146r Abs. 2 CO2-
Verordnung). 

Für die Jahre 2022 bis 2024 erfolgt das Änderungswesen wieder gemäss Art. 73 und 74 der CO2-Verordnung, 
wobei die Vorjahre nicht betrachtet werden. So passt das BAFU das Emissionsziel an, wenn die 
Treibhausgasemissionen der Anlagen den Reduktionspfad wegen einer wesentlichen und dauerhaften Änderung 
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der Produktionsmenge oder des Produktemixes oder wegen eines Wärme- oder Kältebezugs von einem Dritten 
wie folgt unterschreiten: 

· In den Jahren 2022, 2023 und 2024 um mindestens 10 Prozent pro Jahr; oder 

· in einem der Jahre 2022, 2023 und 2024 um mindestens 30 Prozent. 

Das BAFU passt das Emissionsziel rückwirkend auf den Beginn des Jahres an, in dem der Reduktionspfad nach 
Aufhebung der Entlastungsmassnahme erstmals unterschritten wurde, also frühestens 2022 (Art. 146s Abs. 1 
CO2-Verordnung). Dies gilt sinngemäss auch für das Massnahmenziel (Art. 146s Abs. 2 CO2-Verordnung). 

 

Anpassung Emissionsziel bei Mehremissionen:  

Für Betreiber von Anlagen, die ihren Reduktionspfad in einem bestimmten Umfang überschreiten, wird das 
Emissionsziel weiterhin überprüft und gegebenenfalls zugunsten des Betreibers angepasst (vgl. Kapitel 9.2). 
Gleiches gilt für das Massnahmenziel (vgl. Kapitel 9.3). 

Ausstellen von Bescheinigungen:  

Betreiber von Anlagen, die 2019 die Voraussetzungen für die Ausstellung von Bescheinigungen nach Artikel 12 
CO2-Verordnung nicht erfüllen und 2020 den Reduktionspfad um mehr als 30 Prozent unterschreiten, haben 
keinen automatischen Anspruch auf Bescheinigungen, ausser sie legen gegenüber dem BAFU dar, dass der 
Emissionsrückgang auf Verminderungsmassnahmen und nicht auf die Corona-Krise zurückzuführen ist (Art. 146j 
Abs. 1 CO2-Verordnung).  

Gleiches gilt im Jahr 2021: Betreiber von Anlagen, die im Jahr 2019 oder im Jahr 2020 die Voraussetzungen für 
die Ausstellung von Bescheinigungen nach Artikel 12 CO2-Verordnung nicht erfüllen und 2021 den 
Reduktionspfad um mehr als 30 Prozent unterschreiten, haben keinen automatischen Anspruch auf 
Bescheinigungen, ausser sie legen gegenüber dem BAFU dar, dass der Emissionsrückgang auf 
Verminderungsmassnahmen und nicht auf die Corona-Krise zurückzuführen ist (Art. 146r Abs. 1 CO2-
Verordnung). 
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10  Grundlagendaten  
· Kapitel 10 ist relevant für die Zielerarbeitung und das Monitoring aller Betreiber von Anlagen. 

10.1  Emissionsfaktoren und Heizwerte12 

Folgende Emissionsfaktoren und Heizwerte sind für Zieldefinition und Monitoring zu verwenden: 

· für fossile Regelbrennstoffe die Standardwerte gemäss Abbildung 9; 

· für Steinkohle, Braunkohle, Schweröl, Koks und Petrokoks die Standardwerte gemäss Abbildung 9, es sei 
denn, ein Betreiber von Anlagen kann durch Messungen oder transparente Berechnungen eine wesentliche 
Abweichung nachweisen.  

Für fossile Abfallbrennstoffe müssen die Emissionsfaktoren und Heizwerte gemessen oder transparent 
berechnet werden, es sei denn, ein Betreiber von Anlagen kann darlegen, dass die Kosten für eine solche 
Messung oder Berechnung unverhältnismässig hoch sind. In diesem Fall können soweit vorhanden die 
Standardwerte gemäss Abbildung 9 verwendet werden. 

Abbildung 9 
Emissionsfaktoren und Heizwerte  

 Heizwert Hu Emissionsfaktor in CO2eq 

 MJ/kg kWh/kg t CO2/1000 kg CO2eq/ 
Hohlmass 

kg CO2/MWh 
Hu 

t CO2/TJ 

Steinkohle 25,46 7,072 2,36  333,648 92,68 

Braunkohle 23,56 6,544 2,264  345,960 96,1 

Heizöl extraleicht HEL 42,6 11,833 3,14 2,635 kg CO2/l 265,352 73,709 

Heizöl schwer HS 41,2 11,444 3,17 3,167 kg CO2/l 277,2 77 

Erdgas Brennstoff13 48 13,333 2,693  201,960 56,1 

Propan 46,352 12,876 2,994 1,515 kg CO2/l 232,534 64,593 

n-Butan 45,719 12,7 3,029 1,751 kg CO2/l 238,32 66,2 

Koks 27 7,5 2,835  378 105 

Petrolkoks 31,78 8,828 2,903  328,896 91,36 

Acetylen 48,246 13,402 3,38  252,207 70,058 

Altöl (fossiler Anteil 100 %) 32,5 9,028    74,4 

Altpneu (fossiler Anteil 73 %) 26,4 7,333    61,3 

Kunststoffe (fossiler Anteil 72 %) 25,2 7    61,2 

 
12 Betreiber von Anlagen deren Verminderungsverpflichtung mit der neuen Richtlinie ZV des BFE erstellt wurde, verwenden für die Zieldefinition und das Monitoring die zum 
Zeitpunkt der Gesucheinreichung gültigen Emissionsfaktoren und Heizwerte gemäss Treibhausgasinventar der Schweiz (Link auf Merkblatt). 
13 Für die Umrechnung der Heizwerte für das Gesuch um Rückerstattung der CO2-Abgabe stellt das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) in Zusammenarbeit mit 
dem BAFU eine Umrechnungshilfe zur Verfügung. 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/zustand/daten/treibhausgasinventar.html
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Anlagenbezahlten Energiepreise der letzten Jahre sowie die aktuellen Verträge zusammen mit dem Gesuch um 
Festlegung einer Verminderungsverpflichtung einzureichen. 

Die Parameter zur Berechnung des Paybacks sind im Rahmen der Erarbeitung und Auditierung des 
Zielvorschlags relevant. Eine Veränderung der Parameter während der Verpflichtungsperiode hat keine 
Auswirkungen auf das Emissions- oder Massnahmenziel des Betreibers von Anlagen. 

Bei einer Anpassung des Emissions- oder Massnahmenziels wird die wirtschaftliche Tragbarkeit von 
Investitionen in treibhausgaswirksame Massnahmen anhand der zum Zeitpunkt der Anpassung gültigen 
Parameter beurteilt. 

Formel für die Berechnung der Payback-Dauer: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸‑𝐷𝐷𝑃𝑃𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 × 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

∑𝑖𝑖
𝐸𝐸𝑖𝑖𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑅𝑅𝑡𝑡𝐸𝐸ä𝐸𝐸𝑅𝑅𝐸𝐸 𝑖𝑖=1 (𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸ä𝐸𝐸𝑛𝑛𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝑒𝑒 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝑖𝑖 × (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2‑𝐴𝐴𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑖𝑖)) 

10.4  Technische Lebensdauer und Kostenanteil Energie 

Die Parameter der Payback-Berechnung beinhalten unter anderem die technische Lebensdauer und dem ener-
getischen Investitionsanteil (vgl. Kapitel 10.3). Der energetische Investitionsanteil wird anhand der Berechnung 
des Kostenanteils Energie abgeschätzt.  

Der Kostenanteil Energie umfasst den prozentualen Anteil der Investitionskosten einer Massnahme, der für die 
Energie- respektive Treibhausgasreduktion eingesetzt wird. Er ist abhängig davon, ob es sich um eine neue oder 
bestehende Anlage handelt und ob die energetische Verbesserung Teil- oder Hauptzweck ist. 

Der Kostenanteil Energie wird in der Payback-Berechnung in 25-Prozent-Schritten eingerechnet. Unterhalb 
25 Prozent ist es in der Regel sinnvoll, den Kostenanteil Energie feiner abgestuft zu verwenden. 

Ersatzmassnahmen mit energetischer Verbesserung als Hauptzweck 
Formel für die Berechnung Kostenanteil Energie bei Ersatzmassnahmen: 

𝑊𝑊𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸 = �1 −
𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑛𝑛𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑒𝑒𝐸𝐸
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃ℎ𝐸𝐸 𝐿𝐿𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑃𝑃𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸

� × 100 

Sofern das effektive Alter kleiner als die technische Lebensdauer ist, sind nach Möglichkeit die Standardwerte 
gemäss den Abbildungen 10 und 11 zu verwenden. 

Ist der weitere Betrieb einer Anlage vorgesehen, obwohl die technische Lebensdauer gemäss Angaben in den 
Abbildungen 10 und 11 erreicht ist, kann die obenstehende Formel nicht angewendet werden. In solchen Fällen 
ist zu begründen, weshalb eine höhere technische Lebensdauer angenommen wird.14 

 
14 Gewisse Anlagen, insbesondere Dampf- und Heisswasseranlagen sowie grosse und/oder spezielle Motoren, stehen aufgrund ihrer Robustheit und Bewährtheit länger in 
Betrieb. In solchen Fällen kann von den Standardwerten der technischen Lebensdauer abgewichen werden. Bei Prozessanlagen sind zudem die individuellen Herstellerangaben 
zu berücksichtigen. 


